
Den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern wird der Text der Verpflichtung gemäß § 67 Abs. 3 
GO NRW von der Vorsitzenden vorgelesen. Daraufhin unterzeichnen  Erdogan Caylak, Nadja 
Hepner, Stefanie Isik und Reinhard Sakowski die Niederschrift. 
 


